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Das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der UdSSR 
rüstet die Staatsanwälte mit Vollmachten aus, die es ge
statten, Rechtsverletzungen effektiver zu bekämpfen und 
ihnen vorzubeugen, verletzte Rechte wiederherzustellen, 
gesetzliche Interessen zu schützen und auf solche Personen 
einzuwirken, die zum Nachteil der Interessen des Staates 
und der Bürger ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft 
nicht erfüllen.

Die Staatsanwaltschaft ist gemäß Art. 23 des Gesetzes 
berechtigt und verpflichtet, Staatsfunktionäre und Bürger 
vorzuladen und von ihnen mündliche oder schriftliche Er
klärungen über Gesetzesverletzungen zu fordern, die Straf
verfolgung in der vom Gesetz vorgesehenen Weise einzu
leiten, Maßnahmen zum Ersatz des durch eine Rechtsver
letzung verursachten Schadens zu ergreifen, gegen Rechts
verletzer ein Disziplinarverfahren oder ein Verfahren 
wegen einer Verwaltungsrechtsverletzung anzuregen, die in 
einer Frist von 10 Tagen zu behandeln sind (Art. 27). Zur 
Klärung von Fragen, die bei der Verwirklichung der staats- 
anwaltschaftlichen Aufsicht entstehen, kann die Staatsan
waltschaft von den Leitern der Ministerien, Ämter, 
Betriebe und Organisationen fordern, ihr Spezialisten zur 
Verfügung zu stellen, deren Mitarbeit dazu beiträgt, die 
Qualität der Überprüfung im Rahmen der Allgemeinen 
Aufsicht zu verbessern. Die Wirksamkeit von Hinweisen 
der Staatsanwälte zur Beseitigung von Gesetzesverletzun
gen, Ursachen der Verletzungen und der sie begünstigen
den Bedingungen wird durch die in Art. 26 des Gesetzes 
festgelegte kategorische Forderung erhöht, wonach der 
Hinweis unverzüglich zu behandeln ist und innerhalb eines 
Monats konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Geset- 
zesverletzüngen, ihrer Ursachen und der siebegünstigenden 
Bedingungen zu ergreifen sind.

Legt der Staatsanwalt in Durchführung der Allgemeinen 
Aufsicht Protest gegen einen Akt ein, der die vom Gesetz 
geschützten Rechte und Freiheiten der Bürger verletzt, so 
wird gemäß Art. 25 Abs. 4 die Wirksamkeit des Aktes bis 
zur Bearbeitung des Protests unterbrochen. Diese Regelung 
wird dazu beitragen, die Verantwortung der Staatsorgane 
und der gesellschaftlichen Organisationen sowie der Staats
funktionäre für die Einhaltung der Gesetze zu erhöhen. Sie 
wird ferner zur operativen Überwindung von Gesetzesver
letzungen und zur realen Wiederherstellung der verletzten 
Rechte beitragen.

Das Gesetz bestimmt in Art. 24, daß alle Forderungen 
des Staatsanwalts nach Beseitigung der von ihm festge
stellten Gesetzesverletzungen, ihrer Ursachen und begün
stigenden Bedingungen sowie alle Forderungen, ihm Akten 
und andere notwendige Dokumente vorzulegen, Kontrollen 
und Revisionen durchzuführen oder Spezialisten zur Ver
fügung zu stellen usw., für diejenigen Organe, Staatsfunk
tionäre und Bürger, an die sie gerichtet wurden, verbind
lich sind.

Große Bedeutung hat das Kollegialprinzip bei der Erör
terung wichtiger Fragen der Durchführung der obersten 
Aufsicht, bei der Kontrolle der Realisierung der Beschlüsse, 
bei der Auswahl, Verteilung und Erziehung der Kader. 
Das findet seinen Niederschlag in der Bildung von Kol
legien (Art 19 des Gesetzes) — nicht nur bei der Staatsan
waltschaft der UdSSR und bei den Staatsanwaltschaften 
der Unionsrepubliken, wo sie schon bisher existierten, 
sondern auch bei der Militäroberstaatsanwaltschaft, den 
Staatsanwaltschaften der autonomen Republiken, Regionen, 
Gebiete, der Städte mit Rechten von Gebieten und den 
Staatsanwaltschaften der autonomen Gebiete. Die Erweite
rung der Kollegialität beeinträchtigt nicht das Prinzip der 
Einzelleitung und der persönlichen Verantwortung der 
Leiter der Staatsanwaltschaften bei der Realisierung der 
von den Kollegien gefaßten Beschlüsse, die durch Weisung 
desjenigen Staatsanwalts in Kraft treten, der Vorsitzender 
des Kollegiums ist. Die Aufgabe besteht darin, die Arbeit 
der Kollegien richtig zu organisieren, die Kontrolle über

die Erfüllung der von ihnen gefaßten Beschlüsse zu ver
stärken und einen wirksamen Einfluß der Kollegien auf 
die Erhöhung des Niveaus der gesamten Tätigkeit der 
Organe der Staatsanwaltschaft, auf die Festigung der 
Dienstdisziplin und auf die Erhöhung der Verantwortung 
jedes Mitarbeiters zu erreichen.

Das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der UdSSR 
widmet den Fragen der Kaderarbeit naturgemäß große 
Aufmerksamkeit (Art. 20). Vor allem sind die Anforderun
gen an die Kandidaten für die Tätigkeit als Staatsanwalt 
und als Untersuchungsführer der Staatsanwaltschaft zu 
erhöhen. Sie müssen nicht nur eine juristische Hochschul
bildung haben, sondern auch über die notwendigen poli
tisch-fachlichen und moralischen Eigenschaften verfügen. 
Staatsanwälte und Untersuchungsführer unterliegen der 
Attestierung ihrer erreichten beruflichen Qualifikation. 
Die richtige Handhabung der Attestation wird ein stimulie
rendes Mittel sein, um das fachliche Können der Mitarbei
ter der Staatsanwaltschaft und die Qualität ihrer Arbeit zu 
erhöhen.

Auch das Recht des Generalstaatsanwalts der UdSSR, 
Mitarbeiter für langjährige und vorbildliche Diensterfül
lung mit dem Ehrenzeichen „Verdienter Mitarbeiter der 
Staatsanwaltschaft“ auszuzeichnen, wird große Bedeutung 
für die Erhöhung der Initiative der Mitarbeiter und für 
die Erfüllung der Dienstpflichten durch Staatsanwälte und 
Untersuchungsführer haben.

Zweifellos werden die Mitarbeiter der Staatsanwalt
schaft, indem sie sich von den Beschlüssen der KPdSU, 
der Verfassung der UdSSR und dem Gesetz über die 
Staatsanwaltschaft der UdSSR leiten lassen, ihre Tätigkeit 
verbessern und alle ihre Kräfte und Erfahrungen für die 
weitere Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und die 
Sicherung der Rechtsordnung einsetzen.
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4 Art. 29 lautet:

In Verwirklichung der Aufsicht über die Durchführung der 
Gesetze durch die Ermittlungs- und Voruntersuchungsorgane 
wirkt der Staatsanwalt Im Rahmen seiner Kompetenz wie folgt:

1. Er fordert von den Ermittlungs- und Voruntersuchungs
organen zur Kontrolle Strafakten, Dokumente, Materialien und 
andere Mitteilungen über begangene Straftaten, über den Ver
lauf der Ermittlung und der Voruntersuchung und über die 
Feststellung der Personen, die die Straftaten begingen, an; 
kontrolliert mindestens einmal lm Monat die Einhaltung der 
Forderungen des Gesetzes über die Aufnahme, Registrierung 
und die Erledigung von Anzeigen und Mitteilungen über ver
übte oder vorbereitete Straftaten;

2. er hebt ungesetzlicke und unbegründete Beschlüsse der 
Untersuchungsführer und der Personen, die Ermittlungen 
führen, auf;

3. er gibt schriftliche Anweisungen zur Untersuchung von 
Straftaten, zur Auswahl, Änderung oder Aufhebung von 
Zwangsmaßnahmen, zur rechtlichen Qualifizierung von Straf
taten, zur Durchführung einzelner Untersuchungshandlungen 
und zur Fahndung nach Personen, die Straftaten begingen;

4. er beauftragt die Ermittlungsorgane mit der Ausführung 
von Beschlüssen über Festnahmen, Vorführungen, Inhaftierun
gen, die Vornahme von Durchsuchungen und Beschlagnahmen, 
die Ermittlung von Personen, die Straftaten begingen, und mit 
der Durchführung anderer Untersuchungshandlungen und gibt 
ebenso Anweisungen für notwendige Maßnahmen zur Auf
deckung von Straftaten und zur Feststellung der Personen, die 
sie begangen haben, und zu Sachen, die sich ln der Bearbei
tung des Staatsanwalts oder des Untersuchungsführers der 
Staatsanwaltschaft befinden;

5. er nimmt teil an der Ermittlung und Voruntersuchung und 
führt in den erforderlichen Fällen selbst einzelne Unter
suchungshandlungen oder Ermittlungen im vollen Umfang ln 
beliebigen Sachen durch;

6. er bestätigt die Vornahme einer Durchsuchung, die Anord
nung zur Überwachung telegraphischer und brieflicher Kor
respondenz und Ihre Beschlagnahme, die Amtsenthebung des 
Beschuldigten und andere Handlungen des Untersuchungsfüh
rers und des Ermittlungsorgans ln den vom Gesetz vorgesehe
nen Fällen;

7. er verlängert die Frist für die Untersuchungen und den 
Arrest als Vorbeugungsmaßnahme in den Fällen und in der 
Ordnung, wie sie vom Gesetz bestimmt sind;


